
 
Beschlussvorlage 

 

Beratungsfolge Termin Status TOP 

Finanzausschuss des Schulverbandes im Amt 
Eiderkanal 

16.08.2022 öffentlich 8. 

Schulverbandsversammlung im Amt Eiderkanal 26.09.2022 öffentlich 8. 

        

 
 
Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eins neuen Pachtvertrages für 
das Schulsportgelände           
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Über den Abschluss eines neuen Pachtvertrages für das Sportplatzgelände wurde in der 
Sitzung des Finanzausschusses am 20.06.2022 bzw. der Sitzung der 
Schulverbandsversammlung am 28.06.2022 beraten.  
In Bezug auf die Details des Sachverhaltes wird auf die Beschlussvorlage vom 03.06.2022 
zu den o. g. Sitzungen verwiesen.  
In der Anlage ist nunmehr entsprechend der Beschlüsse der Entwurf des Pachtvertrages mit 
der Änderung, die sich aus der Beratung in der Sitzung ergeben hat, beigefügt. 
 
Im Finanzausschuss des Schulverbandes erfolgt die Vorberatung und Empfehlung gem. § 9 
Abs. 1 Buchst. a) der Satzung des Schulverbandes im Amt Eiderkanal. Den abschließenden 
Beschluss fasst die Schulverbandsversammlung gem. § 6 der vorgenannten Satzung.  
   
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es wird ein jährlicher Pachtzins von 3.834,36 EUR gezahlt. Gegenüber dem bisherigen 
Pachtzins bedeutet das Mehrausgaben ab dem Jahr 2023 in Höhe von 2.256,36 EUR 
jährlich. 
 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Es wird der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Schacht-Audorf (Verpächterin) und dem 
Schulverband im Amt Eiderkanal (Pächter) in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
 
Die Schulverbandsvorsteherin wird beauftragt und ermächtigt, den Pachtvertrag 
abzuschließen. 
  
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Sandra Günther  
  
 
 
Anlage(n): 
Entwurf des Pachtvertrages über Grundstücke und Grundstücksteile zur Nutzung als 
Schulsportplatz und Schulwald 

Amt Eiderkanal 
Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt 

 
 

Osterrönfeld, 29.07.2022 
Az.: 039.4 - SGu/ELo 

Id.-Nr.: 236328 
Vorlagen-Nr.: FASV9-5/2022 
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Aktualisierte Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status TOP 

Finanzausschuss des Schulverbandes im Amt 
Eiderkanal 

16.08.2022 öffentlich 8. 

Schulverbandsversammlung im Amt Eiderkanal 26.09.2022 öffentlich 8. 

        

 

 
Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eins neuen Pachtvertrages für 
das Schulsportgelände           
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Über den Abschluss eines neuen Pachtvertrages für das Sportplatzgelände wurde in der 
Sitzung des Finanzausschusses am 20.06.2022 bzw. der Sitzung der 
Schulverbandsversammlung am 28.06.2022 beraten.  
In Bezug auf die Details des Sachverhaltes wird auf die Beschlussvorlage vom 03.06.2022 
zu den o. g. Sitzungen verwiesen.  
In der Anlage ist nunmehr entsprechend der Beschlüsse der Entwurf des Pachtvertrages mit 
der Änderung, die sich aus der Beratung in der Sitzung ergeben hat, beigefügt. 
 
Im Finanzausschuss des Schulverbandes erfolgt die Vorberatung und Empfehlung gem. § 9 
Abs. 1 Buchst. a) der Satzung des Schulverbandes im Amt Eiderkanal. Den abschließenden 
Beschluss fasst die Schulverbandsversammlung gem. § 6 der vorgenannten Satzung.  
   
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es wird ein jährlicher Pachtzins von 3.834,36 EUR gezahlt. Gegenüber dem bisherigen 
Pachtzins bedeutet das Mehrausgaben ab dem Jahr 2023 in Höhe von 2.256,36 EUR 
jährlich. 
 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Es wird der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Schacht-Audorf (Verpächterin) und dem 
Schulverband im Amt Eiderkanal (Pächter) in der vorliegenden Fassung beschlossen. soll 
juristisch geprüft und in der Schulverbandsversammlung beschlossen werden 
 
Die Schulverbandsvorsteherin wird beauftragt und ermächtigt, den Pachtvertrag 
abzuschließen. 
Die Änderungsvorschläge sollen berücksichtigt werden.  

 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Sandra Günther  
  
Anlage(n): 
Entwurf des Pachtvertrages über Grundstücke und Grundstücksteile zur Nutzung als 
Schulsportplatz und Schulwald 

Amt Eiderkanal 
Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt 

 
 

Osterrönfeld, 16.08.2022 
Az.: 039.4 - SGu/ELo 

Id.-Nr.: 236328 
Vorlagen-Nr.: FASV9-5/2022 

 


